
 
 

Protokollauszug 
aus der 

39. öffentliche Sitzung des Ortsbeirates Fahrland  
vom 22.02.2023 

 
öffentlich 
Top 7.2 Übernahme der Druckkosten für die Glückwunschkarten zu Jubiläen 2023 

23/SVV/0149 
ungeändert beschlossen 

 
Der Ortsvorsteher bringt den Antrag ein. 
In der sich anschließenden Diskussion werden u.a. die Anzahl der benötigten Glückwunschkar-
ten sowie die Auswahl der Jubilare besprochen. 
 
Der Antrag wird zur Abstimmung gestellt: 
Der Ortsbeirat beschließt:  
 
Die Firma sisadesign, Susanna Krüger, Bahnhofstr. 3, 14476 Potsdam OT Satzkorn wird 
beauftragt, die Abwicklung des Druckes der Glückwunschkarten anlässlich der Gratula-
tion zu Alters- und Ehejubiläen sowie zu Betriebsjubiläen im Ortsteil für das Jahr 2023 für 
den Ortsbeirat Fahrland zu übernehmen. 
Der Ortsbeirat stellt aus dem Ortsteilbudget hierfür Mittel in Höhe von maximal 450 EUR 
zur Verfügung. Enthalten sind hierbei die Kosten für den Druck von 250 Karten (4+L/4-
farbig, einseitiger partieller Relieflack glänzend), einer entsprechenden Anzahl von Um-
schlägen (4/1-farbig) und die Abwicklungskosten. 
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BESCHLUSS 
der 39. öffentlichen Sitzung des Ortsbeirates Fahrland am 

22.02.2023 

 
 Übernahme der Druckkosten für die Glückwunschkarten zu Jubiläen 2023 

Vorlage: 23/SVV/0149 

  
 
Die Firma sisadesign, Susanna Krüger, Bahnhofstr. 3, 14476 Potsdam OT Satzkorn 
wird beauftragt, die Abwicklung des Druckes der Glückwunschkarten anlässlich der 
Gratulation zu Alters- und Ehejubiläen sowie zu Betriebsjubiläen im Ortsteil für das 
Jahr 2023 für den Ortsbeirat Fahrland zu übernehmen. 
Der Ortsbeirat stellt aus dem Ortsteilbudget hierfür Mittel in Höhe von maximal 450 
EUR zur Verfügung. Enthalten sind hierbei die Kosten für den Druck von 250 Karten 
(4+L/4-farbig, einseitiger partieller Relieflack glänzend), einer entsprechenden 
Anzahl von Umschlägen (4/1-farbig) und die Abwicklungskosten. 
 
 

 
 Abstimmungsergebnis: 

einstimmig angenommen. 
 

 
 
 
 
Gemäß § 22 Brandenburgische Kommunalverfassung (BbgKVerf) waren keine Mitglieder 
des Ortsbeirates von der Beratung und Abstimmung ausgeschlossen. 
 
Dem Originalbeschluss wird eine Seite beigefügt. 
 
 
 
Potsdam, den 06. März 2023  Seidel-Fisch 
  Schriftführerin 
 Stempel 
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